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Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 196- Ehemals Fashion House, 
(gebiet Entlang der Gebäude „Fashion House I und 11" an der Danziger Straße 
(Bundesstraße 8), etwas südlich und westlich der Carl-Sonnenschein-Straße 
und der Deikerstraße) 

hier: 	 Beteiligung gern.§ 4 Abs. 2 BAuGB Anfrage vom 14.04.2020 
Aufforderung zur Äußerung gern. § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf die o.g. Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass von Seiten 
des Jugendamtes keine Bedenken gegen die Flächennutzungsplanänderung 196 
besteht. 

Lt. Begründung zum Planverfahren soll eine gemischte Baufläche (M) dargestellt 
werden und als weiteres Planungsziel die Darstellung einerKindertagesstätte mit dem 
Symbol Kita. In dem Gebiet Deiker Höfe ist eine drei gruppige Kindertagesstätte 
eingeplant, die den Bedarf aus dem neuen Wohngebiet decken wird. 


